
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/9/24 5Ob2201/96d,
1Ob107/98m

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1997

Norm

ABGB §1270

ABGB §1271

ZPO §226 IV

Rechtssatz

Die Unklagbarkeit von Spielschulden und Wettschulden ist von Amts wegen wahrzunehmen. Ein Verzicht auf die

Einwendung der Unklagbarkeit ist unbeachtlich, weil es sich bei einem solchen Verzicht um eine rechtsunwirksame

Substitution der Klagbarkeitsvoraussetzungen handelt (10 Ob 504/95).

Entscheidungstexte

5 Ob 2201/96d

Entscheidungstext OGH 24.09.1997 5 Ob 2201/96d

Veröff: SZ 70/187

1 Ob 107/98m

Entscheidungstext OGH 30.10.1998 1 Ob 107/98m

Verstärkter Senat; Vgl aber; nur: Die Unklagbarkeit von Spielschulden und Wettschulden ist von Amts wegen

wahrzunehmen. (T1) Veröff: SZ 71/183
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